
 

 

 

Vorlage an den Landrat  

Beantwortung der Interpellation 2025/398 von Andreas Bammatter: «Entwicklung KESB» 

2025/398 

 

vom 11. November 2025 

 

1. Text der Interpellation 

Am 11. September 2025 reichte Andreas Bammatter die Interpellation 2025/398 «Entwicklung 
KESB» ein. Sie hat folgenden Wortlaut: 

 
Ausgangslage  
Gemäss Evaluation im Kindes- und Erwachsenenschutz BL (ECOPLAN) liegt folgendes Fazit vor: 

Die KESB-Kreise unterscheiden sich in ihrer Grösse, Ausgangslage und in den resultie-
renden Strukturen. Die Qualität der Umsetzung des KES wird grundsätzlich als gut bewer-
tet. Verschiedene Herausforderungen bestehen, werden mit steigenden Fallzahlen poten-
ziell noch ausgeprägter; Belastung zum Teil heute bereits als hoch empfunden. Optimie-
rungsansätze konnten identifiziert werden. Je nach KESB-Kreis sind Herausforderungen 
und Optimierungsansätze unterschiedlich relevant bzw. ausgeprägt.  

 

 Quelle: Evaluation im Kindes- und Erwachsenenschutz in Basel-Landschaft (ECOPLAN) 

 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D407a8cb663d24dcc808261431c7b3d0d
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 Fragen:  

1. Kann sich die Regierung vorstellen, dass die KESB mittelfristig kantonal geregelt wird?  

2. Gibt es bereits kantonale Lösungen?  
3. Wenn Ja, wie und bis wann wäre mit einer kantonalen Vorlage inkl. Konsultation VBLG zu 

rechnen?  

 

2. Einleitende Bemerkungen 

Mit der vom Interpellanten erwähnten Evaluation wurde das Ziel verfolgt, rund 12 Jahre nach der 
Gründung der KESB deren Grundlagen, Strukturen und Organisation ergebnisoffen zu evaluieren. 
Die Evaluation zeigt grundsätzlich, dass die KESB gut arbeiten und funktionieren. Gleichzeitig be-
stehen Optimierungsansätze, namentlich hinsichtlich der aktuellen Behördenstruktur (z.B. Ent-
scheide bezüglich Organisation und Finanzierung werden von der Delegiertenversammlung gefällt, 
wo zum Teil wenig Fachkenntnisse bezüglich KES bestehen), der fehlenden Rechtspersönlichkeit, 
dem Lastenausgleich zwischen den Gemeinden, der Koordination und dem Austausch zwischen 
den Trägerschaften und hinsichtlich der Führung der Berufsbeistandschaften. Ein dringender 
Handlungsbedarf wird von den Autorinnen der Evaluation aber in keinem Bereich erkannt, grund-
sätzlich können die gesetzlichen Aufgaben des Kindes- und Erwachsenenschutzes mit der aktuel-
len Behördenstruktur umgesetzt werden. 

3. Beantwortung der Fragen 

1. Kann sich die Regierung vorstellen, dass die KESB mittelfristig kantonal geregelt wird? 

Die Evaluation erwähnt die Möglichkeit der Überführung der KESB in einen Zweckverband oder 
deren Kantonalisierung als Ansätze, um der Herausforderung bezüglich Fachlichkeit und Schnel-
ligkeit der Entscheide durch die Delegiertenversammlung zu begegnen. Auch die Problematik der 
fehlenden Rechtspersönlichkeit könnte mit einer diesbezüglichen Anpassung behoben werden. Al-
lerdings erwähnt die Evaluation auch, dass die erwähnten Organisationsformen wieder ihre eige-
nen Vor- und Nachteile mit sich bringen würden. Analog dem Fazit der Evaluation sieht auch der 
Regierungsrat keinen unmittelbaren Handlungsbedarf und erachtet es nicht als kantonale Aufgabe, 
entsprechende Revisionen der Organisationsform dieser Gemeindebehörden anzugehen. Sollten 
entsprechende Initiativen seitens Politik oder Gemeinden erfolgen, würde sich der Regierungsrat 
gleichzeitig aber einer genaueren Prüfung der Anliegen nicht verschliessen. 

2. Gibt es bereits kantonale Lösungen?  

Im Kanton Basel-Landschaft sind die KESB, wie bereits erwähnt, kommunal geregelt. In der Vor-
lage zur Schaffung der KESB1 wurde dabei ausgeführt, dass ein kantonales Modell geprüft und 
auch als Variante in die Vernehmlassung gegeben wurde. Dieses wurde damals aber als «zu zent-
ralistisch» abgelehnt.  

Eine Übersicht zur Regelung in anderen Kantonen findet sich auf der Seite der Konferenz für Kin-
des- und Erwachsenenschutz (KOKES): https://www.kokes.ch/de/organisation/organisation-
kantone. Aus der Übersichtstabelle (Direktlink) kann mit Stand 1.1.2023 entnommen werden, dass 
in 5 Kantonen die KESB als (inter-)kommunale Behörden organisiert sind, während es sich in den 
übrigen 21 Kantonen um kantonale Behörden handelt. Per 1.1.2023 hat dabei der Kanton Wallis 
die KESB kantonalisiert und im Kanton Tessin laufen gemäss der Übersicht ähnliche Bestrebun-
gen.  

                                                

1 Revision des Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) in Sachen Kindes- und 
Erwachsenenschutz vom 1. November 2011, abrufbar unter: Vorlage an den Landrat: Revision des 
Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) in Sachen Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht 

https://www.kokes.ch/de/organisation/organisation-kantone
https://www.kokes.ch/de/organisation/organisation-kantone
https://www.kokes.ch/application/files/1216/7252/0228/KESB_Organisation_in_den_Kantonen_2023.pdf
https://kanton.baselland.ch/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2011-november-dezember-293-bis-378/vorlage-1/2011-295.pdf/@@download/file/2011-295.pdf
https://kanton.baselland.ch/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2011-november-dezember-293-bis-378/vorlage-1/2011-295.pdf/@@download/file/2011-295.pdf
https://kanton.baselland.ch/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2011-november-dezember-293-bis-378/vorlage-1/2011-295.pdf/@@download/file/2011-295.pdf
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3. Wenn Ja, wie und bis wann wäre mit einer kantonalen Vorlage inkl. Konsultation VBLG zu 

rechnen? 

Vgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. 1, eine kantonale Vorlage zur Reorganisation der KESB ist 
aktuell nicht vorgesehen.  

 

Liestal, 11. November 2025 

 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Präsident: 

Dr. Anton Lauber 

Die Landschreiberin: 

Elisabeth Heer Dietrich 
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